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 Veröffentlicht am 28.11.2006

Norm

KO §23

Rechtssatz

Zur Frage, ob bzw unter welchen Voraussetzungen die Kündigung durch den Masseverwalter nach § 23 KO im Fall

eines Mitmietverhältnisses zulässig ist. Hier war darauf letztlich nicht einzugehen.
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